
Aufgrund der steigenden 
Unfallzahlen auf Baustellen 

wurde bereits 1998 die Baustel-
lenverordnung (BaustellV) 

in Kraft gesetzt. 
Ziel der BaustellV soll eine 

Optimierung von Sicherheits- 
und Gesundheitsschutz der 

Beschäftigten sein.

Die Baustellenverordnung 
erfordert den Einsatz von 

Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinatoren auf der 
Baustelle, die den Bauablauf 

und die Bautechnologie unter 
Einhaltung der Unfall-

verhütungsvorschriften 
koordinieren und überwachen.
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BaustellV
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf 
Baustellen mit Begründung
Besondere Gefahren auf Baustellen ergeben sich insbesondere daraus, dass 
Arbeiten auf der Baustelle von Beschäftigten verschiedener Arbeitgeber 
gleichzeitig oder nacheinander ausgeführt werden, was die Abstimmung der 
Arbeitgeber für die zu treffenden Schutzmaßnahmen erheblich erschwert. 
Hinzu kommen äußere Einfl üsse, wie beispielsweise Witterungsverhältnis-
se, der auf Baustellen zu beobachtende Termindruck und Sprachenprobleme. 
Auch sonstige auf der Baustelle Tätige, wie Unternehmer ohne Beschäftigte, 
tragen zu den Gefahrenpotentialen auf der Baustelle bei.
Genau hier setzen die Bestimmungen von Baustellenrichtlinie und Baustel-
lenverordnung an.
Ein großer Teil der materiell-rechtlichen Mindestanforderungen der Richt-
linie entspricht den in Deutschland seit langem geltenden Bestimmungen, 
z.B. in der Arbeitsstättenverordnung, in Unfallverhütungsvorschriften und 
in den Bauordnungen der Länder.
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die Baustellenverordnung ist auch Bestandteil des

HVA B-StB
Handbuch für die Vergabe und Ausführung von 
Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau
Ausgabe April 2010 / Fassung Februar 2011

Einheitlich gestaltete, vergleichbare Angebote für Lieferungen und Leistun-
gen aller Art  beim Straßen- und Brückenbau sind heute Voraussetzung für 
die Vergabe von Bauaufträgen. Klare und ausführliche, vertragliche Bestim-
mungen und abgestimmte Vereinbarungen erleichtern allen beteiligten Ver-
tragspartnern eine gute und schnelle (in der Regel unstrittige) Auftragsab-
wicklung.
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